




                                             Hygienekonzept                     
                              für Veranstaltungen im Waldstadion

Im Interesse der Gesunderhaltung aller, und abgestimmt auf alle zum Veranstaltungszeitpunkt gültigen Verordnungen und Empfehlungen, gelten für die Durchführung unserer Veranstaltung-en im Waldstadion die nachfolgend aufgeführten Regeln. Durch Abgabe des ausgefüllten Kontaktbogens* erklärt sich jede Person bereit, diese Regeln zu beachten. Bei deren Nichtbe-achtung kann durch die Wettkampfleitung, bzw. deren Beauftragte der Verweis aus dem Stadion ausgesprochen werden, dem dann unverzüglich Folge zu leisten ist.

1.  Personen mit Krankheitssymptomen dürfen nicht teilnehmen bzw. anwesend sein.       
2. Generell gilt die Abstandsregel. Kann sie nicht eingehalten werden, ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen (MNS). Ausnahme: Wenn dies bei direkter Teilnahme am Wettkampf nicht möglich ist, wie z.B. bei Läufen.
3.  Mit Ausnahme von LG-Internen Veranstaltungen**, sowie den Mitarbeitern der LG** haben alle Personen den anhängten Kontaktzettel vorher auszufüllen und beim Betreten des Stadions abzugeben. Wer das Stadion zwischenzeitlich verlassen und wieder betreten will, holt sich beim Verlassen einen Stempel, der zum Wiedereintritt berechtigt.  
4. Zutritt haben nur Aktive, Kampfrichter/Helfer und möglichst nur 1 Trainer/in pro Verein! (Neu!) um die Gesamtanzahl der Personen im Stadion möglichst gering zu halten.   
5. Das Coachen muss in der Regel von außerhalb der Laufbahn erfolgen. An den Anlagen Kugel III und IV, sowie Weit I und II bzw. Dreisprung versuchen wir Coaching Zonen auf dem Rasen einzurichten. Auf jeden Fall ist immer die Abstandsregel einzuhalten. Geht das nicht, gilt der MNS.      
6.  Zuschauer müssen einen Sitzplatz haben, der mitzubringen ist und außerhalb der Tribüne und nicht direkt an der Bande ( Laufweg !!) positioniert wird.                                                                             
7. Nach Passieren des Stadion-Eingangs ist der Laufweg zur Kontaktvermeidung gekennzeich-net. Davon darf nur im Ausnahmefall und dann nur mit MNS abgewichen werden.
8. Jede Wettkampfgruppe vermeidet Kontakt zu anderen Gruppen. Außerhalb der Wettkämpfe haben sie sich im Stadion zu verteilen bzw. Vereine suchen sich im Stadion - möglichst außerhalb der Tribüne! - einen festen „Lagerplatz“ – mit Abstand zur nächsten Gruppe und unter Nutzung möglichst mitgebrachter Sitzgelegenheit.                                                                                                                  
9. Duschen, Umkleideräume und Toiletten dürfen nur personenbeschränkt bzw. mit MNS benutzt werden. Hierzu und evtl. weiteren Vorgaben sind Aushänge zu beachten.                                                                                                                     
Weiter BL II

Bl. II v. I
10. Für die Wurf,- und Stoßwettbewerbe sind eigene Wettkampfgeräte mitzubringen. Die Regel 187.2 der IWR wird außer Kraft gesetzt. Wird ein Wettkampfgerät von mehreren Wettkämpfern eines Vereins benutzt, ist das Gerät nach jeweiliger Benutzung durch eigenes Desinfektionsmit-tel zu reinigen. Die Wettkämpfer werden gebeten, sich eine Sitzgelegenheit mitzubringen und diese in der Wartezeit zwecks Abstandseinhaltung zu benutzen.
11. Die Geräte sind bei den Probeversuchen nach Kampfrichteraufruf durch den Wettkämpfer selbst zurück zu holen. Beim Wettkampf werden sie von Kampfrichtern mit Handschuhen aus dem Sektor geholt, wo sie dann vom jeweiligen Wettkämpfer abzuholen sind - sofern dafür kein weiterer Kampfrichter zur Verfügung steht.
12. Die Kampfrichterbesprechung erfolgt im Freien – unter Wahrung der Abstandsregel. Kann diese bei der Wettkampfabwicklung nicht eingehalten werden, gilt die MNS-Pflicht auch für Kampfrichter.
[bookmark: _GoBack]13. Catering: Der Kiosk ist geöffnet, dabei ist beim Kauf und Verzehr die Abstandsregel einzu-halten und zudem ein MNS zu tragen.  Gestrichen 23.09.!!
14. Die Startunterlagen sind am Eingang vereinsweise abzuholen, eine Zwischenlagerung ist nicht möglich. Das Startgeld ist nach der Veranstaltung gemäß beigelegter Quittung auf ein angegebenes Konto zu überweisen.
15. Es erfolgt kein Info/Ergebnisaushang im Stadion um Ansammlungen davor zu vermeiden.
16. Anlaufmarken werden nicht gestellt, eigene sind nach dem Wettkampf selbstständig zu entfernen.
* Die darin aufgenommenen Daten dienen lediglich der ggf. nötigen Nachverfolgung von Infektionsketten in Zusam-menhang mit der Corona-Pandemie. Sie werden sicher verwahrt und nur auf Anfrage an das zuständige Gesund-heitsamt weitergegeben bzw. nach 3 Wochen vernichtet.                                                                                              
** die Kontaktdaten der Personen sind bekannt


Papenburg, den  23.09.2020
Für den Veranstalter und Ausrichter:
gez. Hermann-J. Meyer/ LG-Leiter
gez. Katharina Korte/ Hygienebeauftragte
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